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Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihre Ideen und Marken ausreichend schützen können, 

ohne sie verstecken zu müssen. Mit 150 Berufsträgern und Mitarbeitern stehen 

wir für eine partnergeführte, fachübergreifende Beratung zu Recht, Steuern  

und Wirtschaft zur Verfügung. Wir freuen uns, Sie kennenzulernen. 

Weitere Infos unter www.schlarmannvongeyso.de.

SCHLARMANNvonGEYSO 
Rechtsanwälte Steuerberater Wirtschaftsprüfer Partnerschaft

Büro Alster Hamburg ∙ Büro Channel Hamburg ∙ Büro Rathaus Harburg ∙ Büro Uetersen

Tel. +49 40 697989-0 · Fax +49 40 697989-110

Gute Ideen soll man nicht auf einer 
einsamen Insel verstecken!

Marken-

check

20zehn
Jetzt Infomaterial anfordern!
Unser Pauschalangebot für Firmen: Mit 
unserem Analyse-Tool Markencheck 20zehn 
überprüfen wir, was Ihre Marken brauchen, um 
optimal geschützt zu sein.
Ihre Ansprechpartnerin in Markenrechtsfragen:
Frau Hundt-Neumann, Tel. (040) 697989-135,
hundt-neumann@schlarmannvongeyso.de
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Flutkatastrophe in Pakistan

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat 
mit Schreiben vom 25. August 2010 die  
zur Unterstützung der Opfer der Flutkatas-
trophe in Pakistan getroffenen Verwal-
tungsregelungen zusammengefasst, die 
vom 30. Juli bis zum 31. Dezember 2010 
gelten. Dargelegt werden darin insbeson-
dere die steuerliche Behandlung von Zu-
wendungen aus dem Betriebsvermögen als 
Sponsoring-Maßnahmen und als Zuwen-
dungen an Geschäftspartner sowie lohn-
steuerliche Aspekte bei der Unterstützung 
von Arbeitnehmern und bei Arbeitslohn-
spenden.

Das BMF-Schreiben, das auch über den 
vereinfachten Zuwendungsnachweis bei 
Spenden und über Spendenaktionen von 
gemeinnützigen Körperschaften sowie über 
die umsatzsteuerliche Behandlung infor-
miert, ist abrufbar unter www.hk24.de, 
Dokument-Nr. 59738.

Absetzbarkeit von Arbeitszimmern

Das Bundesverfassungsgericht hat mit Be-
schluss vom 6. Juli 2010 entschieden, dass 
Aufwendungen für ein häusliches Arbeits-
zimmer auch von der Steuer absetzbar sein 
müssen, wenn für die betriebliche oder be-
rufliche Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz 
zur Verfügung steht. Aufgrund des Bun
desverfassungsgerichtsurteils ist der Ge-
setzgeber verpflichtet, rückwirkend zum  
1. Januar 2007 eine verfassungskonforme 
Neuregelung zu treffen. Die Gerichte und 
Verwaltungsbehörden dürfen die Vorschrift 
im Umfang der festgestellten Unvereinbar-
keit mit dem Grundgesetz nicht mehr an-
wenden, laufende Verfahren sind auszuset-
zen.

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat 
mit Schreiben vom 12. August 2010 zu  
Fragen in diesem Zusammenhang Stellung 
genommen, abrufbar unter www.hk24.de, 
Dokument-Nr. 59545.

Investmentsteuergesetz

Laut Schreiben des Bundesfinanzministe
riums (BMF) vom 8. Juni 2010 gilt für In-
vestmentvermögen Folgendes: Gebühren, 
die im Zusammenhang mit der Verwaltung 
eines Investmentvermögens entstehen, 
werden auf der Ebene des Investmentver-
mögens nach § 3 Absatz 3 Satz 2 Invest-
mentsteuergesetz (InvStG) als Werbungs-
kosten berücksichtigt, auch wenn sie direkt 
gegenüber dem Anleger in Rechnung ge-
stellt werden. Das BMF-Schreiben unter 
www.hk24.de, Dokument-Nr. 59012.

Die Ausgabe Oktober der monatlichen Steu-
erinformationen unter www.hk24.de, Do-
kument-Nr. 59741, die Umsatzsteuerum-
rechnungskurse für September unter 
Dokument-Nr. 56393.

Artikel gratis per SMS unter Angabe FBYG6A an 
die Handynummer 42444 (siehe auch Seite 76).

Hande lskammer24

können und warum die professionelle Durch-
führung nachhaltiger Trainings in Zeiten des 
demografischen Wandels und Fachkräfte-
mangels in den kommenden Jahren an Be-
deutung gewinnen wird.

Neuerwerbungen

Winfried Berner: Change!; 15 Fallstudien zu 
Sanierung, Turnaround, Prozessoptimierung, 
Reorganisation und Kulturveränderung

Christoph von Bernstorff: Liquiditätsma-
nagement für mittelständische Unterneh-
men; Wie Sie Liquiditätsenge vermeiden und 
Ihre solide Zahlungsfähigkeit sichern

Ernst Burger: Kredite; Bankverhandlungen 
richtig führen – Empfehlungen eines Insiders

Berthold Busch: Wirtschaftskrise und 
Staatsbankrott; Sind auch die Industrielän-
der bedroht?

Alberto Gimeno: Familienunternehmen 
führen – Komplexität managen; Mentale 
Modelle und praktische Lösungen

Bernhard Jodeleit: Social Media Relations; 
Leitfaden für erfolgreiche PR-Strategien und 
Öffentlichkeitsarbeit im Web 2.0

Die Fähigkeit eines Mitarbeiters, neue Ideen 
für das Unternehmen entwickeln und sie zu-
gleich sinnvoll in die Praxis umsetzen zu kön-
nen, ist nicht zuletzt das Ergebnis einer aus-
gezeichneten Weiterbildung. Wie betriebliche 
Seminare und Trainings aussehen können, 
zeigt Simone Kauffeld in ihrem kürzlich er-
schienenen Buch „Nachhaltige Weiterbil-
dung. Betriebliche Seminare und Trainings 
entwickeln, Erfolge messen, Transfer sichern“. 
Kauffeld stellt die wichtigsten Merkmale ei-
nes nachhaltigen Weiterbildungskonzeptes 
aus wissenschaftlicher Sicht mit Checklisten 
und Praxisbeispielen dar, unter anderem 
Trainingsaufbau und -methoden, Programm-
design, Möglichkeiten der Leistungsmessung 
und Faktoren der Arbeitsumgebung. Am Ende 
der Lektüre weiß der Leser, wie Weiterbil-
dungsmaßnahmen optimal gestaltet werden 

Betriebliche Seminare und Trainings entwickeln

Thomas Kilian: Online-Kommunikation; 
Kunden zielsicher verführen und beein
flussen

Hans Langenberg: Betriebskostenrecht der 
Wohn- und Gewerberaummiete; Begriff, 
Umlage und Abrechnung einschließlich Heiz-
kosten

Reinhold Schütt: Erfolgreich als Exporteur; 
Ein Wegweiser für den Aufbau des Exportge-
schäftes mit den interessantesten Informa-
tions- und Bezugsquellen weltweit

Constanze Sigler: Online-Medienmanage-
ment; Grundlagen, Konzepte, Herausforderun-
gen – mit Praxisbeispielen und Fallstudien-
Grundlagen

Simone Kauffeld: 
„Nachhaltige 
Weiterbildung. 
Betriebliche Semi-
nare und Trainings 
entwickeln, Erfolge 
messen, Transfer 
sichern“; Springer; 
Berlin 2010;  
230 Seiten.

Neues aus der 
Commerzbibliothek 

Artikel gratis per SMS unter Angabe FB6EET an die 
Handynummer 42444 (siehe auch Seite 76).

Schwerpunkt der aktuellen Ausgabe 
der Zeitschrift für Unternehmens
wissenschaften und Führungspraxis  
„io new management“ sind Business-
Innovationen. Was aber hat die japani-
sche Kampfsportart Aikido damit zu 
tun? Sie nutzt die Stärken des Gegners 
und verwendet sie gegen ihn. Dieses 
Prinzip kann auch bei der Entwicklung 
von Geschäftsinnovationen angewandt 
werden: Was genau bietet der Konkur-
rent, und wo liegen seine Schwächen? 
Was kann der eigene Betrieb leisten, 
um Nischen geschickt für sich zu nut-
zen? „io“ hilft dabei, diese Fragen zu 
beantworten. Mit seinem praxisnahen 
Stil zeigt das Magazin zudem, wie neue 
Geschäftsmodelle Erfinder, Entwickler 
und schließlich auch Investoren zu-
sammenbringen. Der Leser erhält einen 
Überblick über aktuelle Entwicklungen 
von managementrelevanten Themen. 
Die anschaulichen Fachbeiträge, Fall-
beispiele und Interviews zum jeweili-
gen Schwerpunktthema bieten Anre-
gungen und Lösungen für den Alltag.

Business-Innovationen  
richtig entwickeln

„io new management – Zeitschrift für 
Unternehmenswissenschaften und 
Führungspraxis“ erscheint seit 1951 
monatlich und wird vom Zentrum für 
Unternehmenswissenschaften der Eid-
genössischen Technischen Hochschule 
Zürich herausgegeben.


